
#ST# Bundesbeschluss
über die Finanzhilfe, die den Schweizern gewährt wird,
die Beiträge an die Sozialversicherungseinrichtungen der belgischen
Kolonien Kongo und Ruanda-Urundi entrichtet haben

Änderung vom 2. Oktober 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Mai 19951\

beschliesst:

I

Der Bundesbeschluss vom 12. Dezember 19902) über die Finanzhilfe, die den
Schweizern gewährt wird, die Beiträge an die Sozialversicherungseinrichtungen
der belgischen Kolonien Kongo und Ruanda-Urundi entrichtet haben, wird wie
folgt geändert:

Art. l

Für die Finanzhilfe an die Schweizer, die Beiträge an die Sozialversicherungsein-
richtungen der belgischen Kolonien Kongo und Ruanda-Urundi entrichtet haben,
wird für den Zeitraum von 1991 bis und mit 1997 ein Betrag von 25 Millionen
Franken bewilligt.

II

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen-
dum.

Nationalrat, 27. September 1995 Ständerat, 2. Oktober 1995

Der Präsident; Claude Frey Der Präsident: Küchler
Der Protokollführer; Duvillard Der Sekretär: 'Lanz
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